
Landkreis Altenburger Land  
Der Landrat 
 

KT-DS/0304/2024 

 
V O R L A G E  

an den Kreistag 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 

Änderung des Gesellschaftsvertrages der Flugplatz 
Altenburg-Nobitz GmbH 

 
 
Beratungsfolge 22.04.2024 Kreisausschuss 

24.04.2024 Kreistag 
 
Sachverhalt:  
Der Landkreis Altenburger Land ist mit 60 % an der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH 
beteiligt. Darüber hinaus hält die Gemeinde Nobitz 5 % der Anteile sowie die THÜSAC 
Personennahverkehrsgesellschaft mbH 3 %. Weitere 32 % der Geschäftsanteile 
werden durch die Gesellschaft selbst getragen. 
 
Aus gegebenem Anlass soll der Gesellschaftsvertrag der Flugplatz Altenburg-Nobitz 
GmbH in den folgenden Punkten überarbeitet und angepasst werden: 
 
1. Die Gesellschaft ist im Handelsregister unter folgenden Namen eingetragen „F l u g 

p l a t z A l t e n b u r g – No b i t z GmbH“. Diese Schreibweise hat in der 
Vergangenheit immer wieder zu Schwierigkeiten insbesondere bei 
Vertragsabschlüssen, digitaler Identifizierung oder Zertifizierung geführt. Dieses 
Problem soll durch die Anpassung der Schreibweise in § 1 Abs. 1 
Gesellschaftsvertrag zu „Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH“ künftig verhindert 
werden. 

 
2. Die Geschäftsführungsbefugnisse des damaligen Geschäftsführers wurden im Jahr 

2014 deutlich eingeschränkt. Der Gesellschaftsvertrag der GmbH wurde zuletzt im 
Sommer 2020 überarbeitet und mit Notarverträgen vom 09.09.2020 geändert. Die 
Geschäftsführungsbefugnisse wurden zum damaligen Zeitpunkt bereits auf 
25.000,00 € erhöht. 

 
Aktuell ist die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft als stabil einzuschätzen. 
Folglich bat der Geschäftsführer darum, seine Befugnisse entsprechend 
anzupassen. 

 
Der § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages regelt, zu welchen konkreten 
Rechtsgeschäften der Geschäftsführer die vorherige Zustimmung des 
Aufsichtsrates einzuholen hat. In einem Umlaufverfahren wurde sich in der 
Gesellschafterversammlung darauf verständigt, die Wertgrenzen der in § 5 Abs. 2 
festgelegten Geschäfte auf einheitlich 50.000,00 € anzuheben. 

 
3. Gemäß § 9 Abs. 7 des Gesellschaftsvertrages können Beschlüsse auch ohne 

Einberufung einer Sitzung in schriftlicher oder fernschriftlicher Form gefasst 



2 

werden, wenn sich jedes Mitglied an der Abstimmung beteiligt und dieser Art der 
Abstimmung nicht widerspricht. 

 
Aus Gründen der Praktikabilität empfiehlt der Geschäftsführer, den § 9 Abs. 7 wie 
folgt neu zu formulieren: 
 
Beschlüsse können auch ohne Einberufung einer Sitzung im Wege schriftlicher 
oder fernschriftlicher (Telefax) Form durchgeführter Abstimmung gefasst werden, 
wenn kein Aufsichtsratsmitglied dieser Art der Abstimmung widerspricht. 

 
Der Aufsichtsrat der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH hat in seiner Sitzung am 
17.11.2023 zur Anpassung des Gesellschaftsvertrages vorberaten. Die 
Gesellschafterversammlung hat der Änderung entsprechend Anlage 1 unter 
Gremienvorbehalt per Umlaufverfahren vom 29.02.2024 zugestimmt. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Kreistag stimmt dem Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung der 
Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH vom 29.02.2024 zur Anpassung des 
Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 2 und 9 Abs. 7 entsprechend 
der in Anlage 1 beigefügten Fassung zu.  

2. Der Kreistag ermächtigt den Landrat die zur notariellen Beurkundung 
erforderlichen rechtsgeschäftlichen Erklärungen anzugeben. 

3. Der Landrat wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der THÜSAC 
Personennahverkehrsgesellschaft mbH der Änderung des 
Gesellschaftsvertrages der Flugplatz Altenburg-Nobitz GmbH in den §§ 1 Abs. 1, 
5 Abs. 2 und 9 Abs. 7 gemäß Anlage 1 zuzustimmen. 

 
 
 
Uwe Melzer 
Landrat 
 
Anlage: 
Neufassung der Paragrafen §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 2 und 9 Abs. 7 Gesellschaftsvertrag 
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